
Ergebnis der Vorprüfung nach § 5 Abs. 2 UVPG für die 1. Planänderung für den 
Ersatzneubau des Bauwerks 3430 der A 1 (Brücke über die Ochtum) 

Allgemeine Vorhabenbeschreibung 
Ersatzneubau des Bauwerks 3430 der A 1 (Brücke über die Ochtum), Antrag auf Zulassung 

der 1. Planänderung 

hier: Öffentliche Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Der Planfeststellungsbeschluss gemäß § 17 FStrG für den bremischen Teil des 

Ersatzneubaus wurde am 01. Juni 2018 erlassen. Die Ochtum stellt in diesem Bereich die 

Landesgrenze zwischen Bremen und Niedersachsen dar. Der Planfeststellungsbeschluss für 

den niedersächsischen Teil der Brücke wurde am 31. Mai 2018 erlassen. Die 

Baumaßnahmen haben im Juli 2018 begonnen und werden voraussichtlich im Sommer 2020 

abgeschlossen. 

Die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), endvertreten durch die 

DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH – hat beim Senator für 

Umwelt, Bau und Verkehr Bremen beantragt, die 1. Planänderung durch die Feststellung der 

unwesentlichen Bedeutung dieser Planänderung entsprechend § 17d FStrG iVm § 76 Abs. 2 

BremVwVfG zuzulassen. 

Gegenstand der 1. Planänderung ist im Wesentlichen eine Verschiebung der 

planfestgestellten Lärmschutzwand (LSW) um etwa 3,20 m auf die später endgültige Lage 

bei einem 8-streifigen Ausbau der A 1. Die 6-Streifigkeit bleibt bei dieser Änderung erhalten, 

die Schutzeinrichtungen gewährleisten dies unverändert. Der Lärmschutz bleibt dabei durch 

eine gleichzeitige Erhöhung der LSW um 0,50 m in mind. dem bisherigen Umfang 

gewährleistet. Diese Erhöhung muss dafür auch in einem Bereich vor und hinter der Brücke 

auf einer Länge von etwa 42 m bzw. 35 m erfolgen. Eine zusätzliche 

Flächeninanspruchnahme ist nicht erforderlich. 

Für die Entscheidung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) war bezüglich der Planänderung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG unter 

Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob die beantragten 

Maßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben können und daher die 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern. 

Umweltauswirkungen 
Die mit der 1. Planänderung einhergehenden Eingriffswirkungen resultieren ausschließlich 

aus der Änderung der Lage und Höhe der LSW sowie Erhöhung der LSW im 



Anschlussbereich. Es besteht kein zusätzlicher Kompensationsbedarf, weil keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Auswirkungen auf Menschen, insbes. die menschliche Gesundheit 

Die Schallsituation ändert sich aufgrund der veränderten Lage der LSW. Als Ergebnis der 

durchgeführten Schalltechnischen Untersuchung wird die LSW um 50 cm erhöht, nicht nur 

auf der Brücke, sondern auch in den Anschlussbereichen vor und hinter der Brücke. 

Aufgrund dieser Erhöhung der LSW werden erhebliche Auswirkungen durch Lärm auf die 

nahe gelegenen Wohn- und Gewerbegebiete vermindert und die gesetzlich vorgegebenen 

Grenzwerte können eingehalten werden. Unter Verwendung der Verkehrsprognosedaten 

2030 und der aktuellen Fassung der RLS 90 wird eine mindestens gleichwertige 

Schutzwirkung erreicht. 

Auswirkungen auf Boden und Fläche 

Gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben ändert sich der Umfang der Versiegelung nicht. 

Auswirkungen auf Gewässer, einschließlich Grundwasser  

Die Wartung der Entwässerungsanlagen wird erleichtert. Gegenüber dem planfestgestellten 

Vorhaben ergeben sich darüber hinaus keine Änderungen. 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben ändert sich die Flächeninanspruchnahme nicht. 

Pflanzen oder Brutvögel sind mithin nicht betroffen. Es bestehen auch keine bedeutenden 

Funktionsbeziehungen für Fledermäuse über die Autobahnbrücke, die durch die Erhöhung 

der LSW beeinträchtigt sein könnten. 

Auswirkungen auf das Landschaftserleben 

Die veränderte Lage und geringfügige Erhöhung der LSW wird kaum wahrnehmbar sein. In 

diesem durch die Autobahn und die vorhandene LSW massiv vorbelasteten Bereich wird 

daher durch die geplanten Änderungen keine zusätzliche erhebliche Beeinträchtigung 

hervorgerufen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Prüfung ergeben hat, dass aufgrund der im 

Rahmen der 1. Planänderung durchzuführenden Maßnahmen (Lageänderung und Erhöhung 

der LSW) erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 

3 des UVPG aufgeführten Kriterien ausgeschlossen sind. 

Daher besteht keine Verpflichtung, für die beantragte Entscheidung bezüglich der 

1. Planänderung eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG durchzuführen. 

Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

Bremen, den 25. Juli 2019 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

Planfeststellungsbehörde 

Az.:600-3-04-00-01-3430 
















